
Organisations- und Geschäftsordnung der 
Erste Westernreiterunion Bayern e. V. (EWU - Bayern) 

Stand: 09.04.2022 
  

§ 1 - Inhalt 

Die Organisations- und Geschäftsordnung regelt die Aufgabenverteilung, Rechte und Pflichten des 
Vorstandes gem. § 11 (2) und der Sonderfunktionsträger - § 13 der Satzung der Erste Westernreiterunion 
Bayern e.V., soweit dies nicht durch Satzung oder geltendes Vereinsrecht bereits abgedeckt ist. 

  

§ 2 – Aufgabenverteilung, Rechte und Pflichten 
1. Vorsitzende/r: 

 Vertreter der EWU-Bayern bei der EWU Deutschland e. V. und dem BRFV 
 Vertreter des 2. Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist 
 Koordination der Vereinsaktivitäten 
 Verantwortlich gemeinsam mit dem 2. Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von 

Pressemitteilungen (ggfs. in Zusammenarbeit mit einem Pressewart) 
 Pflege der Kontakte zum Landessportverband und anderen Mitgliedern des  

Bundesverbandes EWU 

 Verantwortlich für Ausbildungs-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Vorstandsmitgliedern 

 Zuständig für alle Themen der APO (Basispass, Westernreitabzeichen, Trainerausbildung) 
 Zuständig für die Koordination der Trainerweiterbildung – Lizenzverlängerungen 
 … 
 

  

2. Vorsitzende/r: 

 Vertreter der EWU-Bayern bei der EWU Deutschland e. V.  
 Verantwortlich gemeinsam mit dem 1. Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von 

Pressemitteilungen (ggfs. in Zusammenarbeit mit einem Pressewart) 
 Vertreter des 1. Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist 
 Pflege der Kontakte mit anderen Mitgliedern des Bundesverbandes EWU 

 Koordination der Vereinsaktivitäten 
 Einladung und Durchführung von Vorstandssitzungen 
 Sponsorenbeauftragte der EWU Bayern e. V. 
 … 
 
 

3. Vorsitzende zugleich Kassenwart/in: 

 Verwaltung der Gelder der EWU Bayern e. V.  
 Überwachung der Einhaltung des Finanzplanes 
 Bericht bei den Vorstandsitzungen über die finanzielle Situation, insbesondere bei 

Abweichungen vom Finanzplan 
 Genehmigung laufender und wiederkehrender Zahlungen in Eigenständigkeit 
 Vertreter der EWU-Bayern bei der EWU Deutschland e. V. 
 Abstimmung mit 1. oder 2. Vorstand bei Kostenabrechnungen und nicht regelmäßige Ausgaben  



 Vorbereitung der Belege für den Jahresabschluss und Übergabe an den Steuerberater 
 Erstellung des Finanzplans in Zusammenarbeit mit dem 1. und 2. Vorsitzenden und Vorstellung 

auf den Jahreshauptversammlungen 

 … 
 

Jugendwart/in: 

 Ansprechpartner in allen Jugendangelegenheiten  
 Organisation von Ausbildungen, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Turnieren usw. 
 Vertretung der Jugendlichen gegenüber anderen Organisationen (Bundes - EWU, BRFV, sonstige 

Sportverbände) 
 Koordination der Jugendarbeit in Bayern in Zusammenarbeit mit den Kadertrainern 

 
 
Landesturnierwart/in: 

 Ansprechpartner für die Turniere in Bayern (Kategorie A, B, C, D und E) 
 Planung und Koordination der Turniertermine in Bayern zusammen mit den jeweiligen 

Veranstaltern 
 Prüfung, Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen auf Durchführung von Turnieren der 

Kategorie B-, C-, D- und E- Turnieren in Bayern 
 Veröffentlichung von Ausschreibungen und dazugehörigen Turnierunterlagen auf der EWU 

Bayern Homepage  
 Abschluss der Turnierverträge für genehmigte B-, C-, D- und E-Turnieren mit den Veranstaltern 

in Bayern 
 Überprüfung und Auswertung der Turnierergebnisse für Cup-Wertungen etc. 
 … 

 
Kadertrainer/inn(en): 

 Aufbau von Kadermannschaften (Erwachsene und Jugendliche) nach dem Leistungsprinzip  
 Sichtung von evtl. in Frage kommenden Kadermitgliedern (bei Jugendlichen in Absprache mit 

Jugendwart/in) 
 Betreuung der Kadermannschaften bei überregionalen Turnieren, Messen und öffentlichen 

Auftritten 
 Durchführung von Kursen und Kadertreffen in Verbindung mit Kader-Training für Erwachsene 

und Jugendliche 
 … 

 
§ 3 Geschäftsstelle der EWU Bayern: 

 Gemäß § 14 der Satzung vom 15.02.2020 sind alle Vorstandsmitglieder berechtigt, die Tätigkeit 
der Geschäftsstelle zu übernehmen: 
- Bearbeitung und Weiterleitung von Emails an die entsprechende Stelle  
- jeglicher Schriftverkehr entsprechend des Aufgabengebiets des Vorstandsmitglieds 
- … 
 

 Die künftige Geschäftsadresse der EWU Bayern lautet wie folgt: 
Am Irlet 18, 93345 Hausen (Anschrift des 2. Vorstand) 
 

 Veröffentlichung der Emailadresse info@ewu-bayern.de auf der Homepage der EWU Bayern  
(jedes Mitglieds des erweiterten Vorstands kann darauf zugreifen) 



§ 4 Finanzen: 

 Jedem Vorstandsmitglied und jedem Sonderfunktionsträger können finanzielle Mittel als 
Budgetzuweisung zugewiesen werden 

 Die Zuweisung der finanziellen Mittel geschieht durch Vorstandsbeschluss 

 Über die zugewiesenen Mittel können die Personen gemäß § 2 in ihrem Zuständigkeitsbereich 
frei verfügen - bei Einzelmaßnahmen über 500,- € bedarf die Mittelverwendung der zusätzlichen 
Zustimmung eines weiteren Vorstandsmitglieds 

 Einzelmaßnahmen über 2000,- € bedürfen einem Mehrheitsbeschluss in einer Vorstandssitzung 
(in dringlichen Angelegenheiten kann die Zustimmung auch per Mail erfolgen) 

 Die Mittelverwendung hat in Form von Quittungen und Belegen, sowie Teilnehmer- bzw. 
Auszahlungslisten zu erfolgen 

 Anfallende Kosten für Porto und Büromaterial werden nach Belegvorlage und 
Verwendungsnachweis abgerechnet und erstattet 

 Fahrtkosten werden nur für Fahrten im Auftrag der EWU-Bayern erstattet (km-Pauschale 0,35 € 
pro gefahrene Kilometer) 

 Kostenerstattungsanträge sind schriftlich beim Kassenwart einzureichen 
 
 
 
§ 5 Vorstandssitzungen: 

 Zu den Vorstandssitzungen sind durch den 1. oder 2. Vorsitzenden alle Vorstandsmitglieder und 
Sonderfunktionsträger einzuladen 

 Gemäß Satzung § 11 (5) sind mindestens 2 Vorstandssitzungen pro Jahr abzuhalten 

 Die Vorstandssitzungen werden durch den 1. bzw. 2. Vorsitzenden (bei Abwesenheit beider durch  
ein anwesendes Vorstandsmitglied) geleitet – es müssen mindestens 3 Vorstandsmitglieder 
anwesend sein, um beschlussfähig zu sein 

 Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu führen, in dem insbesondere die Beschlüsse mit 
Abstimmergebnis schriftlich festzuhalten sind. Auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds sind die 
Stimmergebnisse auch namentlich festzuhalten 

 Vorstandsmitglieder haben kein Stimmrecht, wenn es um Angelegenheiten geht die ihre Person 
betreffen 

 Organisation der Vorstandssitzungen übernimmt der 1. oder 2. Vorsitzende – hier ist nach 
Abstimmung mit dem erweiterten Vorstand die Sitzung online oder an einem vereinbarten Ort 
möglich) 

Diese Organisations- und Geschäftsordnung wurde durch den erweiterten Vorstand der EWU-Bayern 
(§ 11 (2) der gültigen Satzung) beschlossen. 

 

Ort, Datum 

 

        Schmitz Katharina   Islinger Astrid    Graf-Holten Tanja 
1. Vorsitzender   2. Vorsitzender    3. Vorsitzende 

 
 
 Von Rochow Linda   Voß Peter    
 Jugendwartin    Landesturnierwart      


